
Instrumentelles Konzept zur planungsrechtlichen Einzel-

handelssteuerung 

 

Im Folgenden wird das planerische Konzept dargestellt, durch das eine räumliche Lenkung 

des Einzelhandels ermöglicht und damit ein wichtiger Teil der Zentrenentwicklung langfristig 

gesichert werden kann. 

Diese für die planungsrechtliche Steuerung wichtigen Bestandteile des Gutachtens sind: 

 Die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 

 Die Sortimentsliste 

 Die Grundsätze der räumlichen Einzelhandelsentwicklung. 

Ergänzend ist auch der städtebauliche Zielkatalog beinhaltet, der sozusagen den 

übergeordneten Zielrahmen für die Einzelhandelsentwicklung bildet, aus dem sich alle 

weiteren programmatischen und planungsrechtlichen Schritte ableiten lassen. 

Alle Bestandteile des instrumentellen Konzepts sind im Gutachten enthalten und werden dort 

ausführlich erläutert und begründet. 
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A. Städtebaulicher Zielkatalog 

Voraussetzung für das Konzept der räumlichen Lenkung des Einzelhandels bildet ein 

Zielsystem für die funktionale Entwicklung der Stadt Friedrichshafen insgesamt und der 

Zentralen Versorgungsbereiche im Besonderen. 

Folgender Zielkatalog soll der künftigen Einzelhandelsentwicklung in der Stadt 

Friedrichshafen zugrunde gelegt werden und stellt damit die Grundlage für das 

planungsrechtliche Konzept dar. 

 

 

Ziel 1 

ERHALTUNG/ STÄRKUNG DER VERSORGUNGSFUNKTION DER STADT FRIEDRICHSHAFEN ALS 

TEILFUNKTIONALES OBERZENTRUM 

 

Ziel 2 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER EINZELHANDELS-/ FUNKTIONSVIELFALT SOWIE DER 

ZENTRALITÄT DER INNENSTADT VON FRIEDRICHSHAFEN 

 

Ziel 3 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER KURZEN WEGE ("STADT DER KURZEN WEGE") 

 

Ziel 4 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER NAHVERSORGUNGSFUNKTION 

 

Ziel 5 

ERHALTUNG UND STÄRKUNG DER IDENTITÄT DER FRIEDRICHSHAFENER INNENSTADT 

 

Ziel 6 

SCHAFFUNG VON INVESTITIONSSICHERHEIT (NICHT RENDITESICHERHEIT)/ ENTSCHEIDUNGS-

SICHERHEIT FÜR STÄDTEBAULICH ERWÜNSCHTE INVESTITIONEN 

 

Ziel 7 

SICHERUNG VON GEWERBEGEBIETEN FÜR HANDWERK UND PRODUZIERENDES GEWERBE. 
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B. Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 

Die räumliche Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche stellt einen wichtigen formalen 

Teil des Gutachtens zum Einzelhandelskonzept für die Stadt Friedrichshafen dar. 

Die Abgrenzung ist rechtlich die zentrale Voraussetzung für eine räumliche Lenkung der 

Einzelhandelsentwicklung, die der Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandels an 

zentralen Standorten dienen soll. 

 

B.1.  Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt 

Von den beiden im Gutachten aufgezeigten Varianten der Abgrenzung wird die Variante 

„Weiterentwicklung Richtung Nordwesten“ für die perspektivische Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereichs des Innenstadt zugrunde gelegt. 

Die Variante Weiterentwicklung Richtung Nordwesten bezieht die Flächenpotenziale nördlich 

der Friedrichstraße (Bereich Sedanstraße) und Eckenerstraße/ Metzstraße in die 

perspektivische Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches ein. Der Teilbereich der 

Friedrichstraße in Richtung Bahnhof wird ebenfalls in die Abgrenzung einbezogen. 

Trotz der Ausdehnung in Richtung Norden und Osten soll der Schwerpunkt der räumlichen 

Einzelhandelsentwicklung im Kern des zentralen Versorgungsbereiches liegen. Hier gilt es 

die Leerstände und Flächenpotenziale zu entwickeln, um die "Leere" im Zentrum der 

Innenstadt von Friedrichshafen aufzuheben. 

Von der Entwicklung des Areals ehemaliges Zollamt könnte ein Impuls für das gesamte 

innerstädtische Quartier ausgehen, das momentan sowohl städtebaulich als auch funktional 

vernachlässigt wirkt. Ziel einer solchen Entwicklung sollte die Belebung des Innenstadtkerns 

und die Vernetzung der Innenstadtbereiche sein. 

Die Entwicklung im Bereich Sedanstraße ist nur dann zu empfehlen, wenn eine Entwicklung 

der Flächen Zollamt/ City-Passage und Hinterhof nicht möglich ist. 
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B.2.  Zentraler Versorgungsbereich Charlottenstraße 
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B.3.  Zentraler Versorgungsbereich Hofen 
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B.4.  Zentraler Versorgungsbereich Ailingen 
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C. Friedrichshafener Sortimentsliste 

Wichtiger Bestandteil dieses Konzeptes ist die Sortimentsliste, die nach der Zentrenrelevanz 

einzelner Sortimente unterscheidet. 

Als Basis für die räumliche Beschränkung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelhandels-

vorhaben wurde die folgende Sortimentsliste erstellt, welche nach nahversorgungs-

relevanten, sonstigen zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten 

unterscheidet. 
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D. Grundsätze der räumlichen Einzelhandelsentwicklung 

Um die Ziele des städtebaulichen Zielkatalogs (Punkt A.) zu erreichen, werden als Strategie 

zur langfristigen Sicherung der Versorgungsstrukturen für künftige Einzelhandels-

ansiedlungen die folgenden Grundsätze zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung 

vorgeschlagen. 

 

Umgang mit zentrenrelevantem Einzelhandel 

 

 

 

 

Umgang mit nicht zentrenrelevantem Einzelhandel 

 

 

 


